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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.04.1963

Norm

UStG 1959 §10 Abs2

Rechtssatz

Von einer verdeckten Überwälzung der Umsatzsteuer kann nur dann gesprochen werden, wenn die Umsatzsteuer

vom Verkäufer in den Kaufpreis einkalkuliert wird. Die o7ene Überwälzung der Umsatzsteuer ist nur in den im Gesetz

ausdrücklich angeführten Fällen zulässig, sonst nichtig.
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